
 

 

Kreis Steinfurt | Der Landrat 

Tecklenburger Str. 10 

48565 Steinfurt 

Tel. 02551 69-0 

 

www.kreis-steinfurt.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straßenbauamt 

Rik Fehr 

 

Raum B592 

Tel. 02551 69-2510 

 

 

rik.fehr@kreis-steinfurt.de 

 

 

Mein Zeichen 12.30.50.02.02-1/000 

16.07.2024 
 

Kreissparkasse Steinfurt | IBAN 
DE06 4035 1060 0000 0003 31 
BIC   WELADED1STF 
 
Volksbank Münsterland Nord eG | 
IBAN 
DE74 4036 1906 4340 3002 00 
BIC   GENODEM1IBB 

 

Steuernummer 
311 / 5873 / 0032 FA ST 
 
USt-IdNummer 

DE 124 375 892 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K 50 | Altenberge | Ausbau der Fahrbahn und Neubau eines Rad-
weges  

hier: Entscheidung über den Fall unwesentlicher Bedeutung 
 
 
Entscheidung 
 
Von der Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens und von der 
Erteilung einer Plangenehmigung gemäß § 38 StrWG NRW in Verbin-
dung mit § 74 VwVfG kann abgesehen werden, da es sich bei dieser 
Baumaßnahme um einen Fall von unwesentlicher Bedeutung handelt 
(§ 74 Abs. 7 VwVfG). 
 
Planfeststellung und Plangenehmigung entfallen in Fällen von unwe-
sentlicher Bedeutung. Diese liegen vor, wenn 
 

1. andere öffentliche Belange nicht berührt sind oder die erforderli-
chen behördlichen Entscheidungen vorliegen und sie dem Plan 
nicht entgegenstehen, 
 

2. Rechte anderer nicht beeinflusst werden oder mit den vom Plan 
Betroffenen entsprechende Vereinbarungen getroffen worden 
sind und 
 

3. nicht andere Rechtsvorschriften eine Öffentlichkeitsbeteiligung 
vorschreiben, die den Anforderungen des § 73 Absatz 3 Satz 1 
und Absatz 4 bis 7 entsprechen muss. 

 
 
Es liegen alle Voraussetzungen für das Entfallen von Planfeststellung 
und Plangenehmigung für das im Betreff genannte Bauvorhaben vor. 
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